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Pressespiegel Inland

Bundesgericht: Fahrende
nicht in Landwirtschaftszone

Die Fahrenden sind zwar ein Teil der
schweizerischen Bevölkerung und haben
einen Anspruch auf geeignete Standplätze für
ihre Wohnwagen. Gleichwohl ist es gemäss
Bundesgericht nicht zulässig, dass sich

Zigeuner ein landwirtschaftliches Grundstück
kaufen und dieses eigenmächtig in einen

Standplatz umfunktionieren.
Vor 4 Jahren kaufte ein offiziell in Versoix
GE wohnendes Mitglied der Gemeinschaft
schweizerischer Fahrender ein
landwirtschaftliches Grundstück in der Genfer
Exklave Céligny. Im Laufe der Zeit nutzte die
Grossfamilie die in der Nähe eines Baches

gelegene und an einen Wald grenzende
Parzelle als Stellplatz für ihre Wohnwagen,
baute Wege sowie ein Holzchalet und
funktionierte eine alte Scheune in die "neue

Zigeunerkirche von Céligny" um. Die
Behörden schauten dem Treiben nicht etwa

zu, sondern verfügten mehrere Bauverbote
und Abrissbefehle. Ausserdem wurde der

Eigentümer mit Bussen in der Höhe von über
42'000 Franken belegt, die später vom Genfer

Verwaltungsgericht auf 20'000 Franken
reduziert wurden. Ob diese Bussen bezahlt
werden müssen, ist zurzeit noch offen. Das

Bundesgericht hat eine staatsrechtliche
Beschwerde des Fahrenden wegen Verletzung
des rechtlichen Gehörs gutgeheissen.

Besiegelt ist demgegenüber das Schicksal des

eigenmächtig ausgebauten Standplatzes. Das

Bundesgericht hat am 28. März einstimmig
entscheiden, dass das fast 7000 m2 grosse
Grundstück wieder seinem eigentlichen
Zweck - der Landwirtschaft - zugeführt
werden muss. Entgegen der Auffassung des

Grundstückeigentümers dann der Standplatz
nicht im Rahmen einer Ausnahmebewilligung
nach Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes
bewilligt werden. Die Genfer Behörden
müssen nun den Fahrenden angemessene
Fristen setzen, um das Areal zu verlassen und
es wieder in den einstigen Zustand
zurückzuversetzen.
Mehrere Richter betonten, dass das Verfahren
die Zigeuner in der Schweiz - trotz
Ablehnung der Beschwerde - weitergebracht
habe. Erstmals hat das Bundesgericht klar und
deutlich anerkannt, dass die Fahrenden Teil
der Schweizer Bevölkerung sind und ein

verfassungsrechtlicher Anspruch auf ihre
traditionelle Lebensweise in einer
Grossfamilie haben. Es besteht deshalb auch
ein Anspruch auf geeignete Standplätze. Laut
Bundesgericht wäre es wünschenswert, dass

das Problem der Standplätze für Fahrende auf
interkantonaler, eidgenössischer oder gar auf
internationaler Ebene gelöst würde.
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